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1. Einleitung 

Der Markt für den Fernbusverkehr wurde in Deutschland im Jahr 2013 durch das Gesetz zur Än-
derung personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften1 liberalisiert. Seitdem hat der Fernbusver-
kehr stark an Bedeutung gewonnen, auch wenn die Entwicklung seit 2016 wieder rückläufig ist.2 

Der vorliegende Sachstand befasst sich mit den rechtlichen Vorgaben und administrativen Zu-
ständigkeiten straßengebundener Personenbeförderung im Fernverkehr. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf den Vorgaben für Bushaltestellen und Busbahnhöfen im Fernverkehr. 

Die Verordnung (EU) Nr. 181/2011 über die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr3 differen-
ziert Bushaltestellen und Busbahnhöfewie folgt vor: 

„Artikel 3 Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Begriff 

[…] 

m) ‚Busbahnhof‘ einen mit Personal besetzten Busbahnhof, an dem ein Linienverkehrs-
dienst auf einer bestimmten Strecke planmäßig hält, um Fahrgäste aufzunehmen oder ab-
zusetzen, und der mit Einrichtungen wie Abfertigungsschaltern, Warteräumen oder Fahr-
scheinschaltern ausgestattet ist; 

n) ‚Bushaltestelle‘ jede Stelle, die kein Busbahnhof ist und an der ein Linienverkehrs-
dienst auf einer bestimmten Strecke planmäßig hält, um Fahrgäste aufzunehmen oder ab-
zusetzen“. 

Darüber hinaus definiert die Literatur mit Fernbusterminals eine Misch- bzw. Zwischenform von 
Bushaltestelle und Busbahnhof wie folgt: „Verknüpfungsanlage für den Umstieg zwischen ver-
schiedenen Busfernverkehrslinien oder für den Umstieg in oder aus dem öffentlichen Personen-
nahverkehr“.4  

 

1 Gesetz vom 14.12.2012 – BGBl. I 2012, 2598, https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-%C3%A4nderung-
personenbef%C3%B6rderungsrechtlicher-vorschriften/37838.  

2 Vgl. Bundesamt für Logistik und Mobilität, Marktanalyse des Fernbuslinienverkehrs 2021, 
https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Marktbeobachtung/Sonderberichte/SB_Fern-
bus_2021.pdf, S. 10; weiterführend Burgdorf, Potenziale des Fernlinienbusverkehrs in Deutschland (2017) so-
wie Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK (Hrsg.), D-A-CH 
Forschungsprojekt: Reise- und Fernbusmanagement in Städten (2019). 

3 Verordnung (EU) Nr. 181/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.02.2011 über die Fahrgast-
rechte im Kraftomnibusverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004, http://data.eu-
ropa.eu/eli/reg/2011/181/oj.  

4 Laurisch/Bange: Planung, Finanzierung und Betrieb von Fernbusterminals in Deutschland, IR 2013, 279, 280. 

https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-%C3%A4nderung-personenbef%C3%B6rderungsrechtlicher-vorschriften/37838
https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-%C3%A4nderung-personenbef%C3%B6rderungsrechtlicher-vorschriften/37838
https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Marktbeobachtung/Sonderberichte/SB_Fernbus_2021.pdf
https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Marktbeobachtung/Sonderberichte/SB_Fernbus_2021.pdf
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/181/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/181/oj
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2. Regelung 

2.1. Personenbeförderung 

Die Zuständigkeit für die gesetzliche Regelung des Personenfernverkehrs in Deutschland liegt 
wohl beim Bund.5 Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für den Straßenverkehr ergibt sich 
aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 22 GG. Nach Art. 72 Abs. 2 GG hat der Bund hierfür das Gesetzgebungs-
recht, wenn und soweit dies zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit erforderlich ist. 
Dies sei aufgrund der häufig bundesweit tätigen Unternehmen und der Schwierigkeiten und Be-
lastungen, die sich aus unterschiedlichen Regelungen der einzelnen Länder ergeben würde, im 
Bereich des Personenfernverkehrs der Fall.6 

Im Zuge der Liberalisierung des Fernbusverkehrs wurde insbesondere das Personenbeförde-
rungsgesetz (PBefG)7 novelliert, das in der geänderten Fassung am 1. Januar 2013 in Kraft getre-
ten ist. Ziel der Liberalisierung war insbesondere, eine kostengünstige und emissionsarme Alter-
native zum Individualverkehr zu schaffen und den Wettbewerbsdruck auf die Deutsche Bahn zu 
erhöhen. Zudem sollten auf Seiten der Busunternehmer und Vorleistungsunternehmen (etwa Be-
treiber von Busbahnhöfen) Arbeitsplätze geschaffen und Gewinne generiert werden.8 Die zuvor 
geltende Einschränkung des Fernlinienbusverkehrs ist unter anderem auf eine langjährige Privi-
legierung des Schienenpersonenverkehrs zurückzuführen.9 

Zentrale Rechtsgrundlage im Bereich des Rechts der Personenbeförderung ist das Personenbeför-
derungsgesetz. Das Gesetz beinhaltet folgende Legaldefinition des Personenfernverkehrs: 

„§ 42a Personenfernverkehr 

Personenfernverkehr ist der Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen, der nicht zum öffentli-
chen Personennahverkehr im Sinne des § 8 Absatz 1 und nicht zu den Sonderformen des 
Linienverkehrs nach § 43 oder zum Linienbedarfsverkehr nach § 44 gehört. Die Beförde-
rung von Personen zwischen zwei Haltestellen ist unzulässig, wenn 

1. der Abstand zwischen diesen Haltestellen nicht mehr als 50 km beträgt oder 

 

5 So jedenfalls die Gesetzesbegründung: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung personenbeförderungsrechtlicher 
Vorschriften vom 21.12.2011, BT-Drs. 17/8233, https://dserver.bundestag.de/btd/17/082/1708233.pdf, S. 11 f. 

6 Vgl. Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften vom 
21.12.2011, BT-Drs. 17/8233, https://dserver.bundestag.de/btd/17/082/1708233.pdf, S. 11 f. 

7 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) in der Fassung vom 08.08.1990, zuletzt geändert durch Art. 23 des Geset-
zes vom 02.03.2023, https://www.gesetze-im-internet.de/pbefg/BJNR002410961.html. 

8 Vgl. Ennen/Scheelhaase/Maertens, Der deutsche Fernbusmarkt – mittelfristig wieder auf ursprünglichem Ni-
veau?, Wirtschaftsdienst 101 (2021), S. 559, https://doi.org/10.1007/s10273-021-2964-8. 

9 Vgl. Maier, Die Liberalisierung des Fernlinienbusverkehrs, DÖV 2013, 180, 181. 

https://dserver.bundestag.de/btd/17/082/1708233.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/17/082/1708233.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/pbefg/BJNR002410961.html
https://doi.org/10.1007/s10273-021-2964-8
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2. zwischen diesen Haltestellen Schienenpersonennahverkehr mit einer Reisezeit bis zu 
einer Stunde betrieben wird.“ 

Linienverkehr wird in § 42 PBefG als „eine zwischen bestimmten Ausgangs- und Endpunkten 
eingerichtete regelmäßige Verkehrsverbindung, auf der Fahrgäste an bestimmten Haltestellen ein- 
und aussteigen können“ definiert. Der Personenfernverkehr war vor Einführung des § 42a von 
§ 42 PBefG mitumfasst.10 

Der Fernbuslinienverkehr ist somit grundsätzlich zulässig, soweit er nicht in Konkurrenz zum 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Sinne von § 8 Abs. 1 PBefG steht. Zudem bestimmt 
§ 13 Abs. 2 Satz 2 PBefG, dass die Versagungsgründe aus § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 3 PBefG nicht 
für den Personenfernverkehr gelten. 

Für den Betrieb einer Fernbuslinie bedarf es einer Genehmigung durch die zuständige Behörde. 
Auch die Fahrpläne und die geplanten Haltestellen müssen genehmigt werden (§ 40 Abs. 2 
PBefG). Gemäß § 11 Abs. 1 PBefG entscheidet die jeweilige Landesregierung über die Zuständig-
keit der Genehmigungsbehörde. 

Nach § 45 Abs. 2 Nr. 1 PBefG besteht für den Personenfernverkehr – anders als für den ÖPNV – 
keine Tarifpflicht. Somit bedürfen weder die Beförderungsentgelte noch deren Änderungen einer 
Genehmigung durch die Genehmigungsbehörde.11 

2.2. Busbahnhöfe und Bushaltestellen 

In ihrer Funktion als Haltestelle im Sinne des PBefG ermöglichen Busbahnhöfe und Bushaltestel-
len den Zu- und Ausstieg von Fahrgästen. Daher stellen sie ein wichtiges Infrastrukturelement 
dar.12 Insoweit sind bei Planung, Bau und Instanthaltung von Busbahnhöfen und Bushaltestellen 
verschiedene rechtliche Vorgaben, insbesondere des Baurechts, zu beachten. Zudem ist im An-
wendungsbereich des Bundesfernstraßengesetzes13 nach § 3 Abs. 1 bei Planung, Bau und Unter-
haltung von Bundesfernstraßen den Belangen behinderter und anderer in ihrer Mobilität einge-
schränkter Menschen im Hinblick auf eine weitgehende Barrierefreiheit Rechnung zu tragen. Für 
das nachgeordnete Straßennetz (Landesstraßen, Kreisstraßen, kommunale Straßen) finden sich 
entsprechende Regelungen in den Straßen- und Wegegesetzen der Länder.14 Diese Vorgaben sind 
auch bei der Planung von Busbahnhöfen und Bushaltestellen zu beachten. 

 

10 Vgl. Fiedler, in: Heinze/Fehling/Fiedler, Personenbeförderungsgesetz, 2. Aufl. 2014, § 42a Rn. 1. 

11 Vgl. Maier, Die Liberalisierung des Fernlinienbusverkehrs, DÖV 2013, 180, 185. 

12 Vgl. Fiedler/Perabo, Gebührenerhebung bei kommunalen Busbahnhöfen, Verkehr + Technik 6/2018, 210. 

13 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung vom 28.06.2007, zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes 
vom 22.03.2023, https://www.gesetze-im-internet.de/fstrg/BJNR009030953.html.  

14 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage BT-Drs. 18/545 – Situation im innerdeutschen Fernbusver-
kehr, BT-Drs. 18/742, Fragen 41, 42, https://dserver.bundestag.de/btd/18/007/1800742.pdf. 

https://www.gesetze-im-internet.de/fstrg/BJNR009030953.html
https://dserver.bundestag.de/btd/18/007/1800742.pdf
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3. Verwaltung 

Für die Planung und Umsetzung der Verkehrspolitik auf Bundesebene ist vornehmlich das Bun-
desministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) zuständig. 

Das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) (bis 01.01.2023: Bundesamt für Güterverkehr) 
führt im Auftrag des BMDV regelmäßige Marktanalysen des Fernbuslinienverkehrs durch. Dabei 
untersucht das BALM auch die Haltestelleninfrastruktur.15 

Die Durchsetzungsstelle für EU-Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr ist nach § 3 Abs. 1 EU-
Fahrgastrechte-Kraftomnibus-Gesetz16 das Eisenbahn-Bundesamt (EBA).17 

Nach Auffassung einer ehemaligen Bundesregierung und des Deutschen Städtetages obliegt es in 
erster Linie den Busunternehmen, Busbahnhöfe und Haltestellen zu errichten und zu unterhal-
ten.18 Hierfür soll der eigenwirtschaftliche Charakter des Fernbuslinienverkehrs sprechen. Die 
Fernbusunternehmen hingegen sehen die Kommunen in der Pflicht, deren Aufgabe grundsätzlich 
in der Anpassung der Infrastruktur an die Verkehrsbedürfnisse bestehe.19 

In der Praxis haben Kommunen Fernbusterminals auf freiwilliger Basis subventioniert.20 

Die vor der Liberalisierung des Busverkehrs bestehenden Busbahnhöfe und Bushaltestellen be-
treiben Kommunen oder kommunale Einrichtungen meist selbst. Wie eigenwirtschaftliche Unter-
nehmen kommunale Busbahnhöfe und Bushaltestellen nutzten dürfen, lässt sich öffentlich-recht-
lich mittels einer Satzung oder privatrechtlich durch Nutzungsbedingungen festlegen.21 

 

15 Vgl. etwa Bundesamt für Logistik und Mobilität, Marktanalyse des Fernbuslinienverkehrs 2021, 
https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Marktbeobachtung/Sonderberichte/SB_Fern-
bus_2021.pdf, S. 35. 

16 EU-Fahrgastrechte-Kraftomnibus-Gesetz (EU-FahrgRBusG) vom 23.07.2013, zuletzt geändert durch Art. 8 des 
Gesetzes vom 30.11.2019, https://www.gesetze-im-internet.de/eu-fahrgrbusg/BJNR254710013.html.  

17 Weiterführend zu Fahrgastrechten im Fernbusverkehr: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 
Sachstand vom 10.04.2015, Fahrgastrechte bei den Verkehrsmitteln Bahn, Flugzeug und Fernbus, WD 5 - 3000 - 
051/15, https://www.bundestag.de/resource/blob/794442/9f877cd6dfbd12b5b82c18aee289308b/WD-5-051-15-
pdf-data.pdf, S. 7 f. 

18 Vgl. Krämer/Wilger/Bongaerts, Fernlinienbusse – eine Erfolgsgeschichte? (2017), S. 177; Antwort der Bundesre-
gierung auf die Kleine Anfrage BT-Drs. 18/545 – Situation im innerdeutschen Fernbusverkehr, BT-Drs. 18/742, 
Fragen 11-13, https://dserver.bundestag.de/btd/18/007/1800742.pdf; Antwort der Parlamentarischen Staatssek-
retärin Dorothee Bär vom 15.07.2014, BT-Drs. 18/2145, Frage 39, https://dserver.bundes-
tag.de/btd/18/021/1802145.pdf; Laurisch/Bange: Planung, Finanzierung und Betrieb von Fernbusterminals in 
Deutschland, IR 2013, 279, 281. 

19 Vgl. Krämer/Wilger/Bongaerts, Fernlinienbusse – eine Erfolgsgeschichte? (2017), S. 177; Laurisch/Bange: Pla-
nung, Finanzierung und Betrieb von Fernbusterminals in Deutschland, IR 2013, 279, 281. 

20 Laurisch/Bange: Planung, Finanzierung und Betrieb von Fernbusterminals in Deutschland, IR 2013, 279, 281. 

21 Vgl. Fiedler/Perabo, Gebührenerhebung bei kommunalen Busbahnhöfen, Verkehr + Technik 6/2018, 210. 

https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Marktbeobachtung/Sonderberichte/SB_Fernbus_2021.pdf
https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Marktbeobachtung/Sonderberichte/SB_Fernbus_2021.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/eu-fahrgrbusg/BJNR254710013.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/794442/9f877cd6dfbd12b5b82c18aee289308b/WD-5-051-15-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/794442/9f877cd6dfbd12b5b82c18aee289308b/WD-5-051-15-pdf-data.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/18/007/1800742.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/18/021/1802145.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/18/021/1802145.pdf
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Die bestehende Infrastruktur von Busbahnhöfen und Bushaltestellen war regelmäßig nicht auf die 
im Zuge der Liberalisierung stark angestiegene Nutzung durch Fernbusse vorbereitet, sondern 
war auf die Bedürfnisse des öffentlichen Personennahverkehrs ausgelegt. Dies führte zu Defiziten 
in der Nutzbarkeit, etwa durch fehlende Barrierefreiheit,22 sodass Anbieter von Personenfernver-
kehr Busbahnhöfe und Bushaltestellen als „kritische Ressource“ identifizierten.23 Befürchtet 
wurde, dass insbesondere die Überlastung bestehender Strukturen die Entwicklung des Fernbus-
linienverkehrs negativ beeinträchtigen könnte.24 

4. Gerichtliche Kontrolle 

Die Genehmigung von Fernbuslinien, -haltestellen und -bahnhöfen obliegt den zuständigen Be-
hörden. Für die regelmäßigen Aufsichtsmaßnahmen sind keine richterlichen Zustimmungen er-
forderlich. Gegen jede behördliche Entscheidung und Maßnahme besteht aber die Möglichkeit 
des verwaltungsrechtlichen Rechtsschutzes. Die gesetzliche Grundlage zum Schutz und zur 
Durchsetzung individueller Rechte stellt die Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) dar.25 Nur bei 
besonderen Zwangsmaßnahmen, wie einer Durchsuchung von Räumen, kann eine vorherige rich-
terliche Zustimmung erforderlich sein. 

*** 

 

22 Vgl. hierzu Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Sachstand vom 29.09.2022, Barrierefreiheit 
von Bahnhöfen und Bushaltestellen in Deutschland, WD 5 - 3000 - 105/22, https://www.bundestag.de/re-
source/blob/918586/9e7d8525d26a616f030a3947a927e9d2/WD-5-105-22-pdf-data.pdf, S. 13. 

23 Vgl. Krämer/Wilger/Bongaerts, Fernlinienbusse – eine Erfolgsgeschichte? (2017), S. 58, 177. 

24 Laurisch/Bange: Planung, Finanzierung und Betrieb von Fernbusterminals in Deutschland, IR 2013, 279, 280. 

25 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung vom 19.03.1991, zuletzt geändert durch Art. 1 des Geset-
zes vom 14.03.2023, https://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/BJNR000170960.html. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/918586/9e7d8525d26a616f030a3947a927e9d2/WD-5-105-22-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/918586/9e7d8525d26a616f030a3947a927e9d2/WD-5-105-22-pdf-data.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/BJNR000170960.html
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